
 
 
 

NIEDERSCHRIFT 
 

über die am  

Donnerstag, dem 27. März 2024 um 19:00 Uhr  

im Großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenau stattgefundene 

2. Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2024 
Die Sitzung ist öffentlich. 

Beginn: 19.00 Uhr Ende: 22.10 Uhr 
 
Erschienen sind: 
 Bgm. Johann Döller 
 Vzbgm Mag. Michael Sillar 
 GGR Helmuth Mayerhofer 
 GGR Ulrike Marvan 
 GGR Oliver Kobald 
 GR  Mag. Johannes Ledolter 
 GR Johannes Gschaider 
 GR Johannes  Ribeiro da Silva 
 GR Josef Erlach 
 GR Ing. Christian Blazek 
 GR Werner Groß 
 GR Bernd Scharfegger 
 GR Doris Siwatz 
 GR Friederike Przibil 
 GR Johann  Budin 
 GR Eva Tauchner 
 GR Franz Tisch 
 GR Wilfried Scherzer 
 

Entschuldigt sind abwesend: GGR Ing. Wolfgang Gruber 

 GR Carina Perner-Reiter 

 GR Christian Zachauer 

  
Unentschuldigt sind abwesend: XXXXX 

 

Protokollführer: Richard Tauchner, Amtsleiter  

 

Bürgermeister Johann Döller, als Vorsitzender, begrüßt die anwesenden Mitglieder des Gemeinde-

rates, stellt die Beschlussfähigkeit fest, legt die Tagesordnung vor und erklärt die Sitzung um 

19.00 Uhr für eröffnet. 
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Vor Eingang in die Tagesordnung bringt der Vorsitzende folgenden Dringlichkeitsantrag ein: 

 

Reichenau, 27. März 2024 

Bürgermeister Johann Döller bringt folgenden Dringlichkeitsantrag ein: 

 

DRINGLICHKEITSANTRAG 

 

Gemäß § 46 Abs. 3 der NÖ Gemeindeordnung stellt der Unterfertiger den Antrag, folgenden Gegen-

stand in die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 27. März 2024 aufzunehmen und unter 

Punkt 1.14. (öffentlicher Teil der Sitzung) zu behandeln. 

 

Antrag: 

Änderung des örtlichen Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde Reichenau an der Rax – ergän-

zende drei Punkte, die aufgrund fehlender Unterlagen – im speziellen Gutachten und Bestätigungen 

– bei der Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderates am 01.02.2024 nicht behandelt werden 

konnten. 

 

Begründung der Dringlichkeit: 

Nachdem die Unterlagen jetzt vollständig sind, sollte die Causa in gegenständlicher Gemeinderatssit-

zung behandelt werden. 

 

 

 

 

 

Antrag: Der Angelegenheit möge die Dringlichkeit zuerkannt und diese unter Punkt  

1.14. behandelt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1. ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG 

1.1. RECHNUNGSABSCHLUSS 2023 

Der Vorsitzende berichtet, dass der Rechnungsabschluss 2023 in der Zeit vom  

13.03.2024 bis 27.03.2024 

zur allgemeinen Einsichtnahme auflag. 

 

Der Rechnungsabschluss 2023 weist folgendes Ergebnis auf: 

 

Kassenbestand: 

IBAN Stand 31.12.2022 Einzahlungen Auszahlungen Stand 31.12.2023

Barkassa 3 436,22                48 541,66       49 675,65          2 302,23                

3 436,22                48 541,66       49 675,65          2 302,23                

Sparkasse AT52 2024 1035 0000 0108 90 433,92-             6 289 559,07 5 803 337,47    395 787,68           

Raiba AT32 3219 5000 0211 6333 18 873,74-             1 626 111,75 1 531 932,33    75 305,68             

Güterweg Erlach AT30 2014 1035 1220 0985 267,17                   0,02                 -                      267,19                   

109 040,49-           7 915 670,84 7 335 269,80    471 360,55           

Zahlungsmittelreserven

Legat Himmer 1 43 256,05             40,55               -                      43 296,60             

Legat Himmer 2 8 269,48                7,75                 -                      8 277,23                

Hilfsfonds Reichenau 5 279,92                0,28                 2 000,00            3 280,20                

56 805,45             48,58               2 000,00            54 854,03             

Gesamtsumme 48 798,82-             528 516,81           

 

Schuldenstand: 

Schuldenstand Stand 31.12.2022 Zugang Tilgung Zinsen Stand 31.12.2023

11.099.332,49     355.000,00    802.113,11    204.391,90 10.652.219,38     

 

 
Ergebnishaushalt: 

Summe Erträge 2023 Summe Aufwendungen 2023 Negatives Nettoergebnis 2023

8.215.078,57 8.500.371,24 285.292,67

 
 
 
Das jahresreine negative Nettoergebnis für das Jahr 2023 beträgt - € 285.292,67. Zusätzlich musste 

für 2023 eine Haushaltspotentialrücklage mit dem Endstand in Höhe von € 118.831,44 als Vermö-

genszugang eingebucht werden, damit die Haushaltspotentialrücklage 2024 bereits mit einem An-

fangsstand beginnt. Die Summe des berichtigten Nettoergebnisses ergibt somit - € 404.124,11 und 

wurde mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz abgedeckt. 
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Berechnung des Haushaltspotentials 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 6



 
 7

Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2023 
gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) 

 
Entwicklung des Haushaltspotenzials 

 
Erläuterung:  
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 
1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen 
daher. Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wieder-
kehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Ver-
bindlichkeiten. Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt die aktuelle Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde wieder. Das schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der 
Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der Transparenz.  
 

Erläuterung zum Nettoergebnis 2023 

Erläuterung:  
Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages und war erstmals 
für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge vo-
raussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive 
des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken. Ein negatives 
Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist. Der 
Rechnungsabschluss 2023 ergibt ein negatives Nettoergebnis in Höhe von € 285.292,67. 
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Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung 

BGBl. I Nr. 106/2018 

 
Erläuterung:  
Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum 
Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie 
dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für 
die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden. 
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Be-
rechnung der Abgabenertragsanteile. 
 
 

Entwicklung der Abgabenertragsanteile 

 
Erläuterung:  
Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanz-
ausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, 
Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) ent-
sprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Be-
völkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den 
meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle. 
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Entwicklung des Schuldenstandes 

 
 
Erläuterung: 
Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht 
oder reduziert wird. 
 
 
 

Entwicklung der Rücklagen  

 
 
Erläuterung: 
Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen auf-
gebaut bzw. aufgebraucht werden. 
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Entwicklung der Leasingverpflichtungen Kindergarten Reichenau 

Erläuterung: 
Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern 
um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtun-
gen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend 
zu berücksichtigen.  
Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 
2015 festzuhalten. 
Der Landeskindergarten Reichenau ist ab 01.03.2023 im Eigentum der Gemeinde. 
 
 

Entwicklung der Haftungen Abwasserverband Gloggnitz 

Erläuterung: 
Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hierfür ein beson-
deres Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße 
Verzinsung und Tilgung gesichert sind, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, 
ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nach-
kommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973). 
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Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung 

 
Erläuterung:  

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den 
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Ge-

meindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigen-
tümern und Anrainern und 

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.  
Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsab-
schlüsse. 
 
Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf 
die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialum-
lage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmit-
telbar auf die Beitragsleistung aus. 
 
 

Entwicklung der NÖKAS-Umlage 
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Erläuterung: 
Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenan-
stalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. 
Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist 
juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ 
Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG). 
Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berech-
nungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der 
Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.  
Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse 
auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten. 
 

Entwicklung der Sozialhilfeumlage 

Erläuterung: 
Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, 
die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe 
bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozi-
alhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG). 
Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Ge-
meinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. 
Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüsse 
auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten. 
 

Der Prüfungsausschuss der Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat in seiner angesagten Sitzung 
am 15.03.2024 unter Anwesenheit von Obfrau GR Carina Perner-Reiter, GR Johannes Ribeiro da 
Silva, GR Ing. Christian Blazek, GR Werner Groß, GR Doris Siwatz und Buchhaltungsleiterin VB 
Daniela Hammerl folgende Feststellungen getroffen: 
Der Rechnungsabschluss 2023 wurde am 11.03.2024 öffentlich aufgelegt und auch den Parteien 
übermittelt. Der Rechnungsabschluss wurde überprüft und von der Kassenverwalterin näher erläutert. 
Nach eingehender Besprechung und Beantwortung aufgetretener Fragen wurde der Rechnungsab-
schluss von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses für in Ordnung befunden. 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Antrag: Der Rechnungsabschluss 2023 möge beschlossen werden. 

Beschluss: Mit einer Stimmenthaltung (GR. Tisch) angenommen. 
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1.2. ARGE MOUNTAINBIKE - GESELLSCHAFTERVERTRAG 

Die Arge Mountain Bike mit Sitz in Kirchberg am Wechsel, übermittelt mit Schreiben vom 20. Novem-

ber 2023 einen neuen Arge Mountain Bike Gesellschaftervertrag. Dieser Vertrag beginnt am 1. Jänner 

2024 zu laufen und endet am 31. Dezember 2028. Der Mitgliedsbeitrag wurde nicht erhöht, sondern 

wird nur um die im Vertrag vorgesehenen Indexsteigerungen jährlich angepasst werden. Die Kosten 

für die Marktgemeinde Reichenau belaufen sich laut Vertrag auf den jährlichen Sockelbetrag in Höhe 

von € 1.772,-- und € 0,16 pro Hauptwohnsitz, was für die Gemeinde Reichenau somit insgesamt 

einen Jahresbeitrag von 2.183,84 € ergibt. Die Gemeinde verpflichtet sich weiters zweimal pro Jahr 

die Strecken zu befahren, wobei zwei weitere Male die Arge Mountain Bike selbst die Strecken befährt 

und kontrolliert oder dies einem Verein übergibt. Der Gesellschaftervertrag liegt dem Protokoll als 

Anlage 1 bei.  

Der Vorsitzende führt aus, dass der Abschluss des Vertrages ein wichtiger Beitrag zum gesamten 

Radwegenetz in Reichenau ist und stellt hierauf folgenden 

 

Antrag: Der Vertrag mit der ARGE Mountainbike möge wie in Anlage 1 enthalten abgeschlos-

sen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.3. WEBSEITE NEU 

Obwohl unsere Webseite laufend gewartet wird und auch einige kleinere Änderungen durchgeführt 

wurden ist es ab 1.1.2025 notwendig, diese vollkommen neu aufzustellen. Dazu soll spätestens Mitte 

2024 das Projekt „Gemeinde-Website NEU“ gestartet werden.  

 
Das Hauptaugenmerk soll auf die Übersichtlichkeit und ein aufgabenspezifisches Informationsange-

bot sowie einwandfreie Funktionalität gelegt werden. 

Es gibt im Grunde genommen zwei große Anbieter, welche auf Webseiten von Gemeinden speziali-

siert sind, und zwar die Firmen 

 „citiesapps S&R GmbH“, A-8042 Graz, welche bisher mehr als 260 Gemeinde-Webseiten er-

stellt hat (Payerbach, Breitenstein, Raach, Tattendorf, Mörbisch, Eggenburg) und mit der 

 Gemdat NÖ., 2100 Korneuburg, welche mit ihrem Produkt Gem2Go mit niederösterreichweit 

rund 400 Gemeinden und österreichweit 1.300 Gemeinden Marktführer ist. 

Die Firma citiesapps, welche ihre App und die Webseite in der Sitzung des Finanzausschusses prä-

sentiert hat, bietet nach Ansicht aller in dieser Sitzung Anwesenden ein sehr modernes und leicht zu 

bedienendes Produkt an. Das Hauptaugenmerk liegt im Rahmen der App auf der Miteinbindung der 

Vereine (gratis) und der Betriebe (€ 380,--/Jahr), welche ihre Termine und ihr Angebot im Rahmen 

der App entsprechend bewerben können. Ein weiteres Plus ist die Möglichkeit der automatischen 

Verknüpfung mit Nachbargemeinden, wenn diese ebenfalls das Produkt der Firma citiesapps 
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einsetzen. Vereine würden sich bei Inanspruchnahme des Tools sogar ihre eigene Webseite erspa-

ren. Ansonsten erfüllen die App, die WebApp und die Webseite sämtliche moderne Anforderungen. 

 
Die Firma Gemdat hat vor Beginn der heutigen Sitzung ihr Produkt Gem2Go (ehemaliges „RisKomu-

nal“) mittels Webkonferenz vorgestellt. Das Produkt entspricht allem, was eine moderne App und 

Webseite sein soll: leicht zu warten, übersichtlich, verwaltungskonform, bürgerfreundlich. 

Inkludiert ist z.B. auch die Möglichkeit einer externen digitalen „Amtstafel“, auf welcher sämtliche In-

formationen und amtlichen Nachrichten kundgemacht werden können. All das „automatisch“ über die 

Software – je nachdem auf welchen Kanälen eine Info veröffentlicht werden soll – heißt: 1 x eingeben 

und auf allen Kanälen, die gewünscht werden, scheint die Information dann auf.  

Dadurch, dass die Gemdat die gesamte Verwaltung einer Gemeinde softwaretechnisch ausstatten 

kann, ist auch die Webseite mit einer Unmenge an Verknüpfungen zu externen Dienstleistern, wie E-

Government, Veranstaltungskalender Land NÖ und Wiener Alpen, Gebäude- und Wohnungsregister 

(GWR) mit welcher man die Basemap koppeln kann…usw. verbunden. 

Als Schlussfolgerung kann man festhalten, dass beide Produkte für die Marktgemeinde Reichenau 

an der Rax tauglich wären und somit in Frage kämen ab 2025 zum Einsatz zu kommen. 

In der Zwischenzeit wurde mit den Anbietern nachverhandelt bzw. hat die Gemdat NÖ. eine neue, 

modernere App-Version freigeschalten und ändern sich die Konditionen wie folgt: 

 

 

Antrag: Um die Unterschiede und Vorteile der jeweiligen Produkte besser überblicken zu 

   können, sollen beide Anbieter nochmals kontaktiert und die Software getestet werden. 

   Die Angelegenheit soll in der nächsten Gemeinderatssitzung einer Beschlussfassung 

   zugeführt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.4. ZWECKZUSCHUSS ZUR FINANZIERUNG DER GEBÜHRENBREMSE – FESTLEGUNG DER 
VARIANTE  

Für die Vergabe des Zweckzuschusses nach dem Bundesgesetz über einen Zuschuss an die Länder 

zur Finanzierung einer Gebührenbremse, BGBl. I Nr. 122/2023, hat die NÖ Landesregierung am 

23. Jänner 2024 die Richtlinie für die Vergabe des Zweckzuschusses des Bundes für die Finanzie-

rung der Gebührenbremse beschlossen. 

 

Die Auszahlung des Zweckzuschusses erfolgt ausschließlich an die Gemeinde und ist diese auch 

direkte Ansprechpartnerin für die Abteilung Gemeinden des Amtes der NÖ. Landesregierung. 

Alle Gemeinden in Österreich haben den erhaltenen Betrag – in unserem Fall für 2.554 Hauptwohn-

sitzer € 42.713,-- - im Gebührenhaushalt 850 „Wasserversorgung“, 851 „Abwasserbeseitigung“ 

und/oder 852 „Abfallbeseitigung“ als Mittelaufbringung darzustellen. 

 

Der Gemeinderat hat bis zum 30. Juni 2024 mit Beschluss, unter besonderer Berücksichtigung der 

Verwaltungsökonomie sowie der Kriterien der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit, 

eine der vier zur Verfügung stehenden Varianten zur Umsetzung des Bundesgesetzes zu wählen: 

 

Nachstehend die Varianten kurz skizziert: 

Variante 1 – Änderung einer Verordnung: 

Verwendung des erhaltenen Betrages im Zuge der Erhöhung der Gebühren in einem der drei oben 

angeführten Gebührenhaushalte und Darstellung der Differenz des Einheitssatzes der jeweiligen Ge-

bühr mit und ohne Zweckzuschuss. 

Variante 2 – nach Anteil an Gebührenhöhe: 

Ermittlung der gebührenpflichtigen Haushalte und Umlegung der vom jeweiligen Haushalt jährlich zu 

entrichtenden Gebühr auf die Gesamteinnahmen. Wer mehr zahlt, der bekommt auch mehr refun-

diert. 

Variante 3 – nach Haushalten: 

Wie Variante 2, aber nicht abgestellt auf die Höhe der Gebührenzahlung, sondern lediglich auf die 

Anzahl der Haushalte (jeder bekommt gleich viel). 

Variante 4 – Mischform: 

Die € 42.713,-- werden halbiert = € 21.356,50. 

Die eine Hälfte wird nach Variante 3 – also auf die Haushalte aufgeteilt und 

die zweite Hälfte wird durch die Anzahl der Hauptwohnsitze dividiert und auf die im jeweiligen Haus-

halt gemeldeten Hauptwohnsitzer verteilt. 

 

Die Variante 4 – Mischform – wäre die für die Bürgerinnen und Bürger gerechteste Form der Vertei-

lung, wobei der Gebührenhaushalt „Abfallwirtschaft“ für die Berechnung herangezogen werden soll, 

da an die öffentliche Müllabfuhr alle Liegenschaften angebunden sind. Diesbezüglich wurde wegen 

der technischen Umsetzbarkeit mit der Firma Gemdat NÖ. Kontakt aufgenommen. Die Gemdat bietet 
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zwar eine „automatische“ Verarbeitung der Variante 4 an, nur funktioniert sie in der Praxis nicht so 

wie gewünscht – sprich, die Gemeinde müsste entsprechend umfangreichen Vorarbeiten leisten und 

erst dann kann die Gemdat unterstützend eingreifen. Der Verwaltungsaufwand dafür ist enorm. 

Nach eingehender Diskussion ergeht folgender 

 

Antrag: Es möge der Gebührenhaushalt „852 – Abfallbeseitigung“ als Grundlage für die 

  Berechnung der Gebührenbremse auf Basis der Variante „3“ – nach Haushalten 

  zur Anwendung kommen. Weiters beschlossen werden, dass Betriebe und Unterneh-

men nicht als gebührenpflichtige Haushalte gelten. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

         GR. Scherzer verlässt den Sitzungssaal. 

 

1.5. BESTELLUNG EINES KASSENVERWALTERS 

Nachdem Frau Daniela Hammerl mit 15.04.2024 die Gemeinde verlässt, wird die Position des Kas-

senverwalters vakant. AL-Stv. Philipp Stummer wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 

28.02.2012 zum Kassenverwalter-Stellvertreter bestellt. Sollte in der Übergangszeit bis zur Neuauf-

nahme und Übernahme der Finanzabteilung durch eine(n) neue(n) Mitarbeiter:in kein Kassenverwal-

ter bestellt werden, so ist AL-Stv. Philipp Stummer, obwohl der die Finanzabteilung interimsmäßig 

nicht führen wird, dem Gemeinderat unmittelbar für die Finanzgebarung verantwortlich. 

Gemäß § 82 NÖ. Z 2 Gemeindeordnung ist beim Wechsel des Kassenverwalters auch eine Geba-

rungsprüfung durch den Prüfungsausschuss vorgesehen. Die Agenden die Leitung der Finanzver-

waltung betreffend werden befristet - bis ein neuer Mitarbeiter entsprechend geschult und eingear-

beitet ist – von Amtsleiter Richard Tauchner übernommen werden. Es ergeht daher folgender 

 

Antrag: Amtsleiter Richard Tauchner möge - befristet bis zur Bestellung eines neuen Abtei-

lungsleiters der Finanzverwaltung - zum Kassenverwalter der Marktgemeinde  

Reichenau an der Rax bestellt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

         GR. Scherzer kommt wieder zur Sitzung hinzu. 

 

 

1.6. MUSIKSCHULVERBAND „OBERES SCHWARZATAL“ 

1.6.1. Gründung 

Dazu teilt der Vorsitzende mit, dass es sich um keine Neugründung eines Gemeindeverbandes nach 

dem NÖ. Gemeindeverbandsgesetz handelt, sondern der „Hans Lanner Regionalmusikschulverband“ 

in „Musikschule Oberes Schwarzatal“ umbenannt, die Gemeinden Gloggnitz, Enzenreith und Prigglitz 
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neu aufgenommen werden und der Verbandssitz in die Mittelschule Gloggnitz, Richtergasse 6, 

2640 Gloggnitz, verlegt wird. Der administrative Sitz des Gemeindeverbandes befindet sich ab 

01.01.2025 im Stadtamt Gloggnitz, Sparkassenplatz 5, 2640 Gloggnitz. 

 

 

1.6.2. Satzung 

In der Anlage 2 findet sich die abgeänderte und zu beschließende Satzung für den Gemeindeverband 

„Musikschule Oberes Schwarzatal“, in welcher die Abweichungen bzw. Abänderungen zu der derzeit 

gültigen Satzung entsprechend „fett und kursiv“ kenntlich gemacht sind. 

 

Die Organe des Gemeindeverbandes gestalten sich wie folgt: 

Verbandsversammlung: bestehend aus allen 9 Bürgermeistern der Verbandsgemeinden 

Vorstand: Obmann, Obmann-Stellvertreter und 14 Gemeindevertretern, je nach Unterrichtseinheiten 

Der Obmann und Obmann-Stellvertreter werden von der Verbandsversammlung gewählt. 

Das Amt des Gemeindeverbandes „Musikschule Oberes Schwarzatal“ befindet sich in der MS Glogg-

nitz, Richtergasse 6, 2640 Gloggnitz. Der Leiter des Amtes ist ident mit dem Leiter der Musikschule 

Oberes Schwarzatal. Der Prüfungsausschuss besteht aus 3 Mitgliedern, welche aus der Verbands-

versammlung hervorgehen. 

 

Die Deckung des Aufwandes für die Musikschule Oberes Schwarzatal besteht aus:  

 Elternbeiträgen 

 Subventionen 

 Gemeindebeiträgen nach Unterrichtseinheiten auf Basis Rechnungsabschluss  

 

Es erfolgen 4 x jährlich laufende Vorauszahlungen in den Monaten 11/02/05/08. Das Unterrichtsper-

sonal ist gemäß III/GVBG 1976 LGBl. 2420, angestellt, die Verwaltung erfolgt mittels Personalbeistel-

lung durch Verwaltungsgemeinde = Stadtgemeinde Gloggnitz. 

 

Antrag: Die abgeänderte Satzung des Gemeindeverbandes „Musikschule Oberes Schwarza-

tal“ liegt vor und möge wie in Anlage 2 enthalten, mit den kenntlich gemachten Ände-

rungen (fett und kursiv), genehmigt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.6.3. Nominierungen 

Namentliche Nominierungen in die Gremien sind noch nicht abstimmungsreif, aber aufgrund der bis-

her vorliegenden Zahlen wird folgende Anzahl an Vertretern in den Vorstand entsandt: 
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 Anzahl im Vorstand  Gemeinde  Unt.einheiten Prozent 
 3 Gloggnitz 127,09 30,83% 
 2 Reichenau 77,52 18,81% 
 2 Payerbach 74,08 17,97% 

 2 Enzenreith 57,77 14,01% 
 1 Schottwien 27,73 6,73% 
 1 Prigglitz 20,64 5,01% 
 1 Schwarzau 15,80 3,83% 
 1 Semmering 6,39 1,55% 

 1 Breitenstein 5,19 1,26% 
 14 Vertreter gesamt 412,21 100,00% 

 

Antrag: Von der Marktgemeinde Reichenau an der Rax mögen - wie schon bisher -  

  Bgm. Johann Döller (Verbandsobmann), Vzbgm. Mag. Michael Sillar und GGR. Ulrike 

  Marvan die Gemeinde im Gemeindeverband „Musikschule Oberes Schwarzatal“ ver-

treten. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.7. FESTSETZUNG KOSTENBEITRÄGE 

1.7.1. Ferienbetreuung 2024 

Die wöchentlichen Elternbeiträge für die Ferienbetreuung in der Volksschule müssen ab den kom-

menden Sommerferien aufgrund des negativen Ergebnisses in diesem Bereich entsprechend ange-

passt werden (Tarife pro Woche): 

 Ganztags/Halbtags Tarif alt Tarif neu 

 pro HT € 34,-- € 40,-- 

 pro GT € 47,-- € 55,-- 

 

Die Verwaltung möge noch eruieren, ob die Fördervoraussetzungen gegeben sind und ergeht vorbe-

haltlich einer positiven Prüfung folgender 

 

Antrag: Die neuen Tarife für die Ferienbetreuung mögen - beginnend mit Juli 2024 - beschlos-

sen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

1.7.2. Schulische Nachmittagsbetreuung 

Bürgermeister Döller erläutert die Kostensteigerung im Bereich der schulischen Nachmittagsbetreu-

ung in der Volksschule Reichenau – insbesondere die Steigerung der Lohnkosten. Bereits in der 

Sitzung des Gemeinderates am 23.11.2023 wurde darüber beraten. 
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Die Überprüfung des Voranschlages 2024 und Nachschau 2022 durch das Amt der NÖL., IVW3, hat 

außerdem ergeben, dass die Nachmittagsbetreuung in Reichenau an der Rax ein Minus erwirtschaf-

tet. Im Wirtschaftsjahr 2022 ergab sich ein negatives Ergebnis in Höhe von rund € 7.200,--. 

 

Es ist daher notwendig, eine Anpassung der monatlichen Elternbeiträge wie folgt vorzunehmen: 

 Anzahl Tage/Woche Tarif alt Tarif neu 

 1 – 2 € 45,-- p.m. € 60,-- p.m. 

 3 € 60,-- p.m. € 75,-- p.m. 

 4 € 78,-- p.m. € 93,-- p.m. 

 5 € 92,-- p.m. € 107,-- p.m. 

 

Antrag: Die neuen Monatstarife für die schulische Nachmittagsbetreuung mögen ab dem 

Schuljahr 2024/25 beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.8. NEUAUFLAGE DER KARTE „SPAZIER- UND WANDERWEGE IN REICHENAU“ 

Das Bürgerservicebüro hat mitgeteilt, dass die Auflage der Gästeinfo ( „Spazier- und Wanderkarte“) 

im Jahr 2024 vergriffen sein wird. Es werden pro Jahr circa 5.000 Stück über das Tourismusbüro und 

die Betriebe gratis ausgegeben.  

 

Die Firma Schubert & Franzke hat ein Angebot für die Überarbeitung und Neuauflage wie folgt ge-

stellt: 

a.) 10.000 Stück  à € 0,43 = € 4.300,-- exkl. USt. 

b.) ab 15.000 Stück  = € 4.300,-- + (5.000 * 0,29) = € 5.750,-- exkl. USt. 

Die Verwaltung hat die Fördermöglichkeiten für die Neuauflage abgeklärt und gibt es laut Auskunft 

des Amtes der NÖ. Landesregierung, Abt. WST3, Frau Bauer, keine Förderungen für die Neuauflage 

dieser Karte. Wenn, dann müsste das ein größeres Projekt mit Beschilderung im Zuge einer Erweite-

rung oder Neugestaltung sein. Es ergeht folgender 

 

Antrag: Es mögen 10.000 Stück aufgelegt werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.9. INGENIEURBÜRO HUBERT LEIBL – WILDBACHBEGEHUNGEN 2024 

Dipl.-Ing. Hubert Leibl hat die jährliche Begehung der Wildbäche in der Marktgemeinde Reichenau 

an der Rax auf Grundlage des Forstgesetzes 1975 (§ 101 Abs. 6) zum Preis von € 7.600,-- exkl. USt. 

pro Jahr angeboten. 

Dabei werden jährlich – je nach Vorgaben bzw. Vereinbarung – zwischen 30 und 50 Kilometer an 

Wildbächen begangen und vorgefundene Mängel mittels Tablet in der Software „ProOffice“ festge-

halten. 

 

Antrag: Die Begehung der Wildbäche für die nächsten drei Jahre (2024 – 2026) möge zum 

jährlich angebotenen Preis von € 7.600,-- exkl. USt. an Dipl.-Ing. Hubert Leibl, 3400 

Klosterneuburg, vergeben werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.10. FAHRT ZU SETTEMBRE DOC NACH LATISANA 

Der Vorsitzende berichtet, dass von Freitag, 06. bis Sonntag, 08. September 2024 wieder eine Fahrt 

nach Latisana zum Stadtfest „Settembre Latisanese“ – vormals „Settembre.DOC“ geplant ist. Dazu 

hat Mag. Sillar bereits ein Programm erstellt, welches als Höhepunkt für Samstag, 07.09.2024 einen 

geführten Ausflug mit dem Zug nach Venedig samt Besuch des Dogenpalastes mit der Ausstellung 

„700 Jahre Marco Polo“ vorsieht. Beim letzten Ausflug 2019 war der Reisebus mit 53 Mitfahrern voll 

besetzt und befanden sich inkl. der Privatfahrer 75 Personen aus Reichenau und Umgebung beim 

Stadtfest. 

 

Antrag: Die Fahrt nach Latisana möge befürwortet und die Ausfallshaftung der Gemeinde, falls 

  der Reisebus nicht ausreichend in Anspruch genommen wird, beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 

 

 

 

1.11. BDO AUSTRIA GMBH. STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT – STEUERLICHE VER-
TRETUNG  

Aufgrund des Ausscheidens von Frau Daniela Hammerl (Pkt. 3.1.1. dieser Sitzung) wurde ein Ange-

bot der Firma BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH, 1100 Wien, betreffend Personalver-

rechnungs-Check - befristet auf 6 Monate – im Hinblick auf eine externe Qualitätskontrolle eingeholt. 

 

Die BDO soll insbesondere während der Übergangszeit auf eine Nachfolge von Frau Hammerl wie 

folgt unterstützen: 

• Prüfung der Abrechnungen auf variable Bezugsteile, besoldungsrechtliche Fragen, 
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• Analyse/Prüfung Nichtleistungszeiten, manuell hinterlegter Erhöhung von Zulagen 

• Sonderzahlungen, Mehrdienstleistungen 

• Ansprüche lt. Nebengebühren- und Funktionsdienstpostenverordnung 

 

Die Abrechnung der BDO erfolgt nach Zeitaufwand u. Berater (payroll-service), wobei folgende Stun-

densätze auf Basis „Regie“ zur Anwendung kommen: 

Payroll Services: € 66,--/Std. x 0,25 h pro Bedienstetem und Lohnabrechnung 

Junior Consultant: € 100,--/Std. im Bedarfsfall 

Der monatlich geschätzte Aufwand beläuft sich auf ca. € 600,-- für das Payroll Service und für die 

möglicherweise notwendige Inanspruchnahme eines Consultant auf € 100,-/Std. – sohin geschätzt in 

den Anfangsmonaten rund € 1.000,-- exkl. USt. 

Weiters soll auch die steuerliche Vertretung der Gemeinde von der KPMG Austria GmbH Wirtschafts-

prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 1090 Wien, auf die BDO Austria Holding Wirtschaftsprü-

fung GmbH, 1100 Wien, übertragen werden. Die BDO ist eine auf Kommunen spezialisierte Wirt-

schaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft und geht im Gegensatz zur KPMG regelmäßig ak-

tiv auf die Gemeinden zwecks Steuerchecks usw. zu, was bei der KPMG nur auf Zuruf erfolgt.  

 

Das Leistungsangebot und die Preisgestaltung der BDO sehen wie folgt aus (exkl. USt.): 

1. Erstellung sämtlicher Steuererklärungen (maximal) € 3.500,--  

(optional ist die KÖSt-Erklärung falls notwendig) 

2. Jahresanalysegespräch / Controlling in Steuerangelegenheiten 

Adaptierung Vorhaben laut Voranschlag und Gemeinderatsbeschlüssen € 800,-- 

3. Laufende steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung 

Rechtsfragen, Infos über Steuern und deren Rechtslage, Vertretung vor FA 

Abwicklung von Betriebsprüfungen, Rechtsmittelunterstützung, BAB, Förderungen 

Gebührenkalkulation u.a. 

Abrechnung in Regie – die Stundensätze richten sich nach  

Mitarbeiterstatus (Partner, Teamleiter, Steuerberater, Sachbearb.) von € 100 – 270 / h 

 

Die jährlichen Fixkosten belaufen sich somit ohne besondere Inanspruchnahme des 3. Punktes, der 

in Regie abgerechnet wird, bei der BDO auf € 4.300,-- exkl. Ust.  

Bei der KPMG sind 2023 ~ € 6.000,-- exkl. USt. und 2022 ~ € 5.000,-- exkl. USt. aufgelaufen. 

 

 

Antrag: Die BDO Austria Holding Wirtschaftsprüfung GmbH., möge wie angeboten mit der Un-

terstützung unserer Personalverwaltung - vorerst befristet auf 6 Monate – beauftragt 

  werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.12. FIRMA TAMBURI BETRIEBS GMBH., WIEN – BESTANDSVERTRAG FÜR PAKETKÄSTEN 

Sehr viele Paketzusteller haben das sogenannte Last-Mile Problem. Die Zustellung ist mühsam für 

Empfänger, es entsteht viel Verkehr, der lokale Handel wird benachteiligt und es ist teuer, weil zeit-

aufwendig für die Zusteller. Da das Wachstum an Paketen unumstritten ist und auch die Bestellmög-

lichkeiten – wie z.B. Lebensmittelzustellungen usw. – immer mehr zunehmen, ist die Firma Tamburi 

(so hießen die Briefkästen vor mehr als 500 Jahren) mit dem Ersuchen um Zurverfügungstellung von 

drei Aufstellplätzen auf öffentlichem Grund für Paketkästen an die Gemeinde Reichenau herangetre-

ten. Der Paketkasten der Firma Tamburi hat folgende Eigenschaften: 

 er wird gratis installiert und ist offen für alle Zustelldienste – von der Post bis zu UPS 

 Batterieautark und braucht keine Kabelzuleitung 

 Modular erweiterbar auf bis zu 128 Fächer in unterschiedlichen Größen (S bis L) 

 Standardgröße H: 225 cm   B: 100 cm 

 Steht sicher auf jedem Untergrund 

 Eigenentwickelte Elektronik und Software 

 Österreichisches Unternehmen 

 Produktion in EU 

 Für Lebensmittelzustellung geeignet 

Mit Tamburi können Bürger kostenlos: 

 Pakete aktiv einliefern lassen 

 Pakete aktiv umrouten (Auswahl in einer App eines Zustelldienstes) 

 Pakete kontaktlos empfangen 

 Pakete zum Versand und Rückversand aufgeben 

 Lebensmittellieferungen empfangen 

Vorteile für lokale Händler 

Mit Tamburi können lokale Händler: 

 Pakete an ihre Kunden günstiger und schneller liefern (lassen) als überregionale Versender 

 Pakete ihren Kunden rund um die Uhr günstig bereitstellen 

 Pakete von ihren Kunden einfach abholen (lassen) (z.b. Reparaturaufträge, Wäscherei,…) 

 Auch gekühlte Ware zustellen (mit Leihkühlboxen von Tamburi) 

In der Anlage 3 findet sich die Vereinbarung mit der Firma Tamburi über die kostenfreie Zurverfü-

gungstellung von drei Aufstellplätzen auf Gemeindegrund als Dienstleistung bzw. Service sowohl für 

Bürgerinnen und Bürger als auch für einheimische Betriebe. Die Aufstellorte für die drei Tamburi Pa-

ketkästen befinden sich 

 beim Ärztezentrum am Erlangerplatz in der „Nische“ 

 beim Glascontainer in der Friedrich Zachgasse nebst Eurospar Uher  

 beim Glascontainer am Parkplatz beim Strandbad Edlach. 

 

Antrag: Der Vertrag mit der Firma Tamburi Betriebs Ges.m.b.H. möge wie in Anlage 3 vorlie-

gend beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.13. THEATER REICHENAU GMBH. – NUTZUNGSVEREINBARUNG DACH AM NEUEN SPIEL-
RAUM FÜR EINE PHOTOVOLTAIKANLAGE 

Die Theater Reichenau GmbH. ersucht um den Abschluss einer Nutzungsvereinbarung (Anlage 4), 

abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Reichenau an der Rax als „Verpächterin“ und der The-

ater Reichenau GmbH., als Pächterin, welche die Errichtung und Nutzung einer Photovoltaikanlage 

auf dem Dach des Neuen Spielraumes beim Theater Reichenau beinhaltet.  

Die Nutzungsvereinbarung regelt im Wesentlichen Folgendes: 

 Gestattung zugunsten der Pächterin auf ihre Kosten eine Photovoltaikanlage auf dem Dach 

des Neuen Spielraumes beim Theater Reichenau (EZ 394 KG Reichenau, Grdstk.Nr. 107/1) 

zu installieren und zu betreiben, sowie die erforderlichen Anschlussleitungen zu verlegen und 

die notwendigen Installationen im Haus durchzuführen. Es werden ca. 174 m2 an Dachfläche 

verwendet werden. 

 Die Photovoltaikanlage verbleibt jedenfalls immer im Eigentum der Pächterin. 

 Der erzeugte Strom wird durch die Theater Reichenau GmbH. selbst verbraucht und ein et-

waiger Überschuss in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. 

 Sämtliche mit der Projektierung, Installation, Bau, Wartung, Betrieb und Reparaturmaßnah-

men anfallenden Kosten gehen zu Lasten der Pächterin. 

 Die Nutzungsvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Die Marktgemeinde 

verzichtet auf die Dauer von 18 Jahren auf das ordentliche Kündigungsrecht. Die weiteren 

Kündigungsgründe – sowohl für die Verpächterin als auch die Pächterin – sind unter Punkt 

2.3. detailliert angeführt. 

 Das jährliche Nutzungsentgelt beträgt € 696,-- zzgl. 20 % USt. 

 Bei Beendigung der Nutzungsvereinbarung ist die Pächterin verpflichtet die PV-Anlage und 

sämtliche dazugehörige Teile auf eigene Kosten zu entfernen und den ursprünglichen Zustand 

wiederherzustellen.  

 Die Pächterin ist berechtigt, die Photovoltaikanlage durch eine neue, leistungs- bzw. ertrags-

stärkere zu ersetzen. 

 Die Pächterin ist verpflichtet ausreichende Versicherungen abzuschließen. 

Die Einbringung des überschüssigen Stromes erfolgt laut Auskunft der Theater Reichenau GmbH. in 

die Energiegemeinschaft der NÖKU. Nach Diskussion ergeht folgender 

 

Antrag: Die vorliegende Nutzungsvereinbarung (Anlage 4), abgeschlossen zwischen der 

  Marktgemeinde Reichenau an der Rax als Verpächterin und der Theater Reichenau 

GmbH., als Pächterin, welche die Errichtung und Nutzung einer Photovoltaikanlage auf 

dem Dach des Neuen Spielraumes beim Theater Reichenau beinhaltet, möge – erwei-

tert um eine Wertsicherungsklausel für das Nutzungsentgelt - abgeschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.14. ÄNDERUNG DES ÖRTLICHEN RAUMORDNUNGSPROGRAMMES 

Der Entwurf der Abänderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes der Marktgemeinde Rei-

chenau an der Rax lag in der Zeit vom 29. September bis 10. November 2023 zur öffentlichen Ein-

sichtnahme auf. In der Stellungnahme der Raumordnungsabteilung des Amtes der NÖ. Landesregie-

rung vom 16. Jänner 2024 wurden folgende Änderungspunkte vorerst negativ beurteilt, da ergän-

zende Unterlagen beizubringen waren: 

 

1.14.1. Änderungspunkt 1 – KG Reichenau 

Grünland Land- u. Forstwirtschaft in Bauland Wohngebiet 

 Stellungnahme der EVN musste eingeholt werden 

Stellungnahme der NÖ Netz EVN Gruppe, Bearbeiter Rudolf Kastner, Betrieb Gashochdruck: 

Auf der Parzelle 152/3, KG Reichenau, verläuft eine Gashochdruckleitung zur Versorgung von Rei-

chenau, Hirschwang und der Firma Neupack/Hirschwang. Links und rechts der Leitungsachse, be-

steht eine Bauverbotszone von 4 Metern.  In diesem Schutzstreifen dürfen keine Gebäude im Sinne 

der Bauordnung und Schächte gebaut werden.  

Die Raumplanerin der Gemeinde hat den Schutzstreifen von jeweils 4 m in der Arbeitskarte eingetra-

gen. Es soll somit nur der Grundstücksteil mit 929 m2 von Glf auf BW umgewidmet werden; der drei-

ecksförmige südseitige Teil und der Rest des Grundstückes soll in der bestehenden Flächenwidmung 

verbleiben. Von einem Grüngürtel soll abgesehen werden, da die Fläche von Bebauung und Bepflan-

zung freigehalten werden sollte. 
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K U N D M A C H U N G 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat nach Erörterung der eingegangenen 

Stellungnahmen in seiner Sitzung am 27.03.2024, TOP 1.14.1, folgende 

 

V E R O R D N U N G  

beschlossen: 

§ 1. 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, in der derzeit geltenden Fassung, 

wird der Flächenwidmungsplan in der Katastralgemeinde Reichenau dahingehend geändert, dass die 

auf den Plandarstellungen durch rote Signatur dargestellten Änderungen festgelegt werden. 

 

§ 2 

Die Plandarstellungen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes mit folgenden Plankennzahlen, 

welche mit dem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt der Marktge-

meinde Reichenau an der Rax während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

REI/202309/FW-01 (Änderung siehe Arbeitskarte dat. März 2024) - Änderungspunkt 1 

 

§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die Niederösterreichische Landesregierung 

und nach ihrer darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundma-

chungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

 

Reichenau an der Rax, am 27.03.2024 

Der Bürgermeister: 

 

 

(Johann Döller) 

An der Amtstafel in Reichenau an der Rax 

angeschlagen am: ………………………… 

abgenommen am: ………………………… 

 

 

Antrag: Vom Grundstück 152/3, KG Reichenau, möge der Grundstücksteil mit 929 m2 – wie 

oben beschrieben - von Glf auf BW umgewidmet und die vorliegende Verordnung be-

schlossen werden. In weiterer Folge soll bei einem eventuellen Verkauf des Grundstü-

ckes ein Bauzwang vereinbart werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.14.2. Änderungspunkt 5 – KG Prein 

Bauland Sondergebiet-Erholungsheim in Geb, Bauland Sondergebiet-Erholungsheim in Grünland 

Parkanlagen, Bauland Sondergebiet-Erholungsheim in private Verkehrsfläche und Grünland Land-u. 

Forstwirtschaft in private Verkehrsfläche. 

 Die zusätzliche Stellungnahme der WLV liegt nun vor siehe Anlage 6. 
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K U N D M A C H U N G 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat nach Erörterung der eingegangenen 

Stellungnahmen in seiner Sitzung am 27.03.2024, TOP 1.14.2, folgende 

V E R O R D N U N G  

beschlossen: 

§ 1. 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, in der derzeit geltenden Fassung, 

wird der Flächenwidmungsplan in der Katastralgemeinde Prein dahingehend geändert, dass die auf 

den Plandarstellungen durch rote Signatur dargestellten Änderungen festgelegt werden. 

 

§ 2 

Die Plandarstellungen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes mit folgenden Plankennzahlen, 

welche mit dem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt der Marktge-

meinde Reichenau an der Rax während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

REI/202309/FW-05 - Änderungspunkt 5 

 

§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die Niederösterreichische Landesregierung 

und nach ihrer darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundma-

chungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

 

Reichenau an der Rax, am 27.03.2024 

Der Bürgermeister: 

 

 

(Johann Döller) 

An der Amtstafel in Reichenau an der Rax 

angeschlagen am: ………………………… 

abgenommen am: ………………………… 

 
 
 
Antrag: Die Grundstücke 143, 145, 146, 147, 830/2, .110/1 und .110/2 der KG Prein mögen  

   wie im obigen Flächenwidmungsplanentwurf dargestellt gewidmet und die  

   vorliegende Verordnung beschlossen werden. 

Beschluss: Einstimmig angenommen. 
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1.14.3. Änderungspunkt 6 – KG Klein- und Großau 

Bauland Wohngebiet in Bauland Agrargebiet 

 Wechselseitige Störungen können nicht ausgeschlossen werden (Lärm, Geruch, etc.) 
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Die zusätzliche Stellungnahme der Bezirksbauernkammer liegt ebenfalls vor - aufgrund dessen wird 

die Durchführung der Änderung neuerlich beantragt. 
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Die vorgenannten Grundstücke Nr. Bfl. .29/3, 830/1 und 831/1 sind bereits grundbücherlich mit 839/1, 

KG Klein- und Großau, vereinigt worden, womit der Anschluss der Gesamtliegenschaft an das öffent-

liche Gut jedenfalls sichergestellt ist. 

K U N D M A C H U N G 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Reichenau an der Rax hat nach Erörterung der eingegangenen 

Stellungnahmen in seiner Sitzung am 27.03.2024, TOP 1.14.3, folgende 

V E R O R D N U N G  

beschlossen: 

§ 1. 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, in der derzeit geltenden Fassung, 

wird der Flächenwidmungsplan in der Katastralgemeinde Klein- und Großau dahingehend geändert, 

dass die auf den Plandarstellungen durch rote Signatur dargestellten Änderungen festgelegt werden. 

 
§ 2 

Die Plandarstellungen zur Änderung des Flächenwidmungsplanes mit folgenden Plankennzahlen, 

welche mit dem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen im Gemeindeamt der Marktge-

meinde Reichenau an der Rax während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

REI/202309/FW-05 - Änderungspunkt 6 

 

§ 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die Niederösterreichische Landesregierung 

und nach ihrer darauf folgenden Kundmachung mit dem auf den Ablauf der zweiwöchigen Kundma-

chungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

 

Reichenau an der Rax, am 27.03.2024 

Der Bürgermeister: 

 

(Johann Döller) 

An der Amtstafel in Reichenau an der Rax 

angeschlagen am: ………………………… 

abgenommen am: ………………………… 

 

Antrag 1: GGR. Oliver Kobald beantragt die Abstimmung geheim durchzuführen. 

Beschluss: Mit 15 Gegenstimmen Vzbgm Mag. Michael Sillar, GGR Helmuth Mayerhofer,  

   GGR Ulrike Marvan, GR Mag. Johannes Ledolter, GR Johannes Gschaider,  

   GR Johannes Ribeiro da Silva, GR Josef Erlach, GR Ing. Christian Blazek,  

   GR Werner Groß, GR Bernd Scharfegger, GR Doris Siwatz, GR Friederike Przibil, 

   GR Johann Budin, GR Eva Tauchner, GR Wilfried Scherzer 

   abgelehnt. 
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Antrag: Der im BW gelegene Teil des nunmehr vereinigten Grundstückes Nr. 839/1, KG Klein- 

   und Großau möge, wie im obigen Flächenwidmungsplanentwurf dargestellt, von 

    Bauland-Wohngebiet in Bauland-Agrargebiet gewidmet und die vorliegende  

   Verordnung beschlossen werden. 

Beschluss: Der Antrag wird mit zwei Gegenstimmen (GR. Blazek und GR. Ribeiro da Silva) sowie 

   zwei Stimmenthaltungen (GR. Scharfegger und GR. Groß) angenommen. 
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2. NICHT ÖFFENTLICHER TEIL DER SITZUNG 

2.1. EINVERNEHMLICHE AUFLÖSUNG VON DIENSTVERHÄLTNISSEN  

2.1.1. Bedienstete:r 1 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

2.1.1. Bedienstete:r 2 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

2.1.1. Bedienstete:r 3 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

2.2. DIENSTVERTRAG  

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

2.3. PERSONALAUFNAHMEN IN DER VERWALTUNG  

2.3.1. Leiter:in Finanzverwaltung 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

2.3.2. Verwaltungsmitarbeiter:in im Bauamt/Allgemeine Verwaltung 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

2.4. PERSONALAUFNAHME IM KINDERGARTEN REICHENAU  

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

 

2.5. FERALANGESTELLTE/-ARBEITER 2024  

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 

 

 

2.6. ERSUCHEN UM GEWÄHRUNG DER ALTERSTEILZEIT 

Siehe Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der Sitzung. 
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Nachdem keine Wortmeldung mehr erfolgt, dankt der Vorsitzende allen Erschienenen und schließt 

um 22.10 Uhr die Sitzung. 
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